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1. Ziele und Zweck der 3. Änderung: 
Der Beschluss zur 3. Änderung der Bebauungsplan-Satzung nennt folgende angestrebte Ände-
rungsziele: 
 
1.  Bauplanungsrecht für das neue Kurhaus-Konzept in Bezug auf Baugrenzen, Gebäudehöhen,     
     Hotelpark statt Wald mit ruinösen Nebengebäuden. Erweiterung des Plangeltungsbereiches  

um ca. 0,35 ha. 
 
2. Anpassung an die Landesbauordnung (LBauO M-V) in Bezug auf Vollgeschosse und/oder  

Gebäudeoberkanten. 
 
3. Neufestsetzung bei den Grünflächen im Planbereich in Bezug auf Größe und Nutzung. 

Aussetzung zum Fortbestand eines Biotops. 
 
4. Überprüfung der Lage und Leitungsrechte für Hauptleitungen der Erschließung entlang der  

Stadtwaldkante.  
 
5. Verschiebung von Baugrenzen bei den Gebäuden Ostseeallee Nr. 4, 6 und 19 gemäß vor- 

liegender Anträge bzw. Anpassung an den Bestand. 
 
6. Neufestsetzung zum § 22 BauGB-Satzung zur Fremdenverkehrsfunktion  
 
7. Ermittlung von Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft sowie in 

Waldflächen. 
 
8. Neuordnung der Verkehrsflächen am Rathausweg. 
 
 
Anmerkungen zu den einzelnen Änderungszielen: 
 
Zu 1. Das neue Kurhauskonzept ist mit den bisherigen Festsetzungen des B-Planes nicht realisierbar. 

Mit der 3. Änderung werden Baugrenzen verschoben und die Grundflächenzahl erhöht, damit 
das Hotel mit Tiefgarage in der benötigten Größe und Figur gebaut werden kann.  

 
Zu 2. Zur Beurteilung der Voranfragen und Bauanträge ist die Anpassung an die aktuellen Vorschriften 

und Definitionen der Landesbauordnung vom 18. 04. 2006 erforderlich. Die bisherige Satzung 
hat die LBauO Mecklenburg-Vorpommern vom 06. Mai 1998 als ergänzende Rechtsgrundlage 
zum BauGB von 2005. 

 
Zu 3. Aus verschiedenen Gründen wurden in den letzten Jahren Grünflächen reduziert und Kfz-

Stellplatzanlagen vergrößert. Die 3. Änderung berücksichtigt den tatsächlichen Bestand. 
 Eine Grünfläche im Baufeld Nr. 2 (südlich der Ostseeallee Nr. 10 Hotel „Vier Jahreszeiten“) 

wurde aus dem Plangeltungsbereich herausgenommen, weil ein Gerichtsverfahren abzuwarten 
ist. 

 Nach der Inkraftsetzung der 3. B-Plan-Änderung gilt für die herausgenommene Fläche das 
Gerichtsurteil (bauliche Anlagen oder Wiederherstellung des Biotops an Ort und Stelle oder 
anderswo).  

 
Zu 4. Der B-Plan enthält keine Neuplanungen von Hauptleitungen der stadttechnischen Versorgung, 

sondern den Bestand und die Vorhaben der Versorgungsbetriebe. 
 Aus verschiedenen Gründen wurden Hauptleitungen in öffentlichen Bereichen außerhalb des 

Plangeltungsbereiches neu verlegt, so dass Leitungsrechte auf Privatflächen entfallen können.  
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Zu 5. Es liegen begründete Anträge bzw. Bestandsveränderungen vor, die die Grundzüge der Planung 

nicht berühren und daher bei der Änderung der B-Plan-Satzung Berücksichtigung finden können. 
So auch die Verschiebung  von Baugrenzen auf drei Grundstücken der Baufelder 1 und 3 der 
Planzeichnung.  

 
Zu 6. Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn und insbesondere der Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 

7 ist überwiegend durch den Fremdenverkehr geprägt, daher kann zur Sicherung der 
Zweckbestimmung die Satzungswirkung des Bebauungsplanes genutzt werden. 

 Der § 22 dient der Sicherung des Gebietes mit der Fremdenverkehrsfunktion.  
 
Zu 7 . Die Verkleinerung von Grünflächen zugunsten von Kfz-Gemeinschaftsstellplätzen ist ein Eingriff 

in Boden, Natur und Landschaftsbild. Der Eingriff ist schleichend an allen vier Grünflächen 
eingetreten und durch eine gemeinsame Maßnahme ausgleichbar. 

 
Zu 8. Die Ursprungsfassung und die Fassung der 1. Änderung der B-Plan-Satzung zeigen in der 

Planzeichnung eine 20 m Wendefläche am Ende der Stichstraße „Rathausweg“ und öffentliche 
Parkfläche an der Westseite der Mischverkehrsfläche. 

 Im Entwurf zur 2. Änderung sind der 22 m Wenderadius und die Parkplätze entfallen. Nach der 
Fertigstellung des Kindergartens sind Pkw-Stellplätze in Senkrechtaufstellung an der Ostseite 
des Rathausweges entstanden. Diese Lösung erhält mit der 3. B-Plan-Änderung die 
zeichnerischen Festsetzungen.  

 
 
Die Darstellungen der Änderungen erfolgen auf einer aktualisierten Kartengrundlage. 
 
 
Die 3. Änderung berücksichtigt die aktuellen Rechtsgrundlagen, insbesondere: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) von 2006 - statt 2004/2005 
- die Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) von 2006  - statt 1998/2003 
- die Gestaltungssatzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn vom 20.06.2006 – statt 07.11.1996 
- das Waldgesetz bzw. Waldabstandsverordnung vom 05.02.2005 – statt 30.04.1996 

 
 
Der Charakter von Hotels und Pensionen soll erhalten werden. Daher sind weiterhin Hotels (H) 
festgesetzt. Die Umwandlung von Hotels und Pensionen in Ferienwohnungen mit Kochgelegenheiten ist 
damit nicht möglich. 
 
Im Laufe des Verfahrens ergab sich ein weiteres Planungsziel, das die Qualität von Wohnungen im 
Erdgeschoss betrifft. In Kellergeschossen soll künftig die Wohnnutzung nicht zulässig sein. Zur 
Durchsetzung wurde eine entsprechende textliche Festsetzung (Nr. 1.12) gefunden.
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2. Inhalte und Auswirkungen der 3. Änderung: 
 

Zum 1. Änderungsziel: 
„Bauplanungsrecht für das neue Kurhaus-Konzept in Bezug auf Baugrenzen, Gebäu-dehöhen, 
Hotelpark statt Wald mit ruinösen Nebengebäuden. Erweiterung des Plan-geltungsbereiches um 
ca. 0,35 ha.“ 
 
Für das neue Hotel „Kurhaus“ liegen konkrete Planungen vor, die mit der 3. B-Plan-Änderung wie folgt 
Beachtungen finden: 
- Bildung eines eigenen Baufeldes Nr. 7 im Plangeltungsbereich als Sondergebiet, das dem Tourismus 

dient und „Hotel“ als Zweckbestimmung mit der Grundflächenzahl (GRZ) 0,9 hat.  
 Die Baufelder 1-6 haben eine GRZ von 0,8. Die GRZ 0,9 ist erforderlich und gerechtfertigt, weil das 

Hotel die Pkw auf eigenem Grundstück in einer großflächigen Tiefgarage unterbringt. Es sind 
besondere städtebauliche Gründe, die die GRZ von 0,9 rechtfertigen. Bereits bei der Erbauung des 
Hotels vor 102 Jahren wurde die GRZ von 0,8 erreicht, weil das Baugrundstück so klein ist. Mit der 
richtigen Anordnung einer Tiefgarage unter dem Hotel wird auch der südliche Teil des Grundstückes 
befestigt. Da ringsum das Gebäude eine Feuerwehrumfahrt auf befestigten Flächen erforderlich ist, 
erhöht sich der Anteil zur Ermittlung der GRZ, die maximal 0,9 betragen darf. 

 Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind nicht beeinträchtigt, 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt ergeben sich durch die Erhöhung der GRZ von 0,8 auf 0,9 
nicht. Die Bedürfnisse des Verkehrs sind mit der Tiefgarage bestens lösbar. Öffentliche Belange 
stehen einer Grundflächenzahl, wonach 90 % der Baufläche befestigt werden können, nicht dagegen.  
Im Bauantrag ist nachzuweisen, dass mindestens 10 % der Sondergebietsfläche frei von baulichen 
Anlagen bleibt. 

 Das Baufeld Nr. 7 besteht aus dem Flurstück 26/1 und Teilen des Flurstückes 616/14. 
 
- Zuordnung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung privater Hotelpark zum Baufeld 7. 
 Das Grundstück der angestrebten Grünfläche gehört zum Hotelgrundstück. 
 Als das Hotel „Kurhaus“ vor rund 100 Jahren gebaut wurde, gehörte auf der Südseite ein Hotelpark 

und auf der Nordseite eine Grünanlage mit Brunnen zur Hotelanlage.  
 Während der Kreiskrankenhaus-Zeit war die südliche Grünfläche als Patientengarten vom Wald durch 

Zäune abgetrennt. Die Grünanlage zwischen Ostseeallee und Promenade gehörte nicht zum 
Krankenhaus, sondern wurde öffentlich genutzt. 

 Der Hotelpark kann nur entstehen, wenn für diese Fläche in der Größe von 0,333 ha eine 
Waldumwandlung erfolgt. 

 
Wald darf nur mit vorheriger Genehmigung der Forstbehörden in eine andere Nutzungsart überführt 
werden (Umwandlung). Der Umwandlungsantrag wurde gestellt.  
Das Forstamt hat die Genehmigung der Waldumwandlung in Aussicht gestellt. 
Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die Belange der Allgemeinheit sowie die 
Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers gegeneinander und untereinander 
abzuwägen. Die Erfordernisse der forstlichen Rahmenplanung sowie der Raumordnung und 
Landesplanung sind zu berücksichtigen. Das Forstamt hat die Genehmigung der  Waldumwandlung  in 
Aussicht gestellt.  Für  ca. 0,333 ha  Waldfläche  sind  im  Verhältnis  1 : 1,5 ca. 0,5 ha Wald neu 
anzulegen. Die Forstbehörden erkennen an, dass in dem noch jetzigen Waldbereich mit der 
Herausbildung einer naturnahen Parkanlage mit verbleibenden Schutz- und Erholungsfunktionen keine 
höheren Forderungen zur Ersatzaufforstung nötig sind.  
Mit der Anlage des Hotelparks erfolgt die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes, der durch die 
Ruinen auf dem Gelände gegeben ist. Im künftigen Hotelpark werden ca. 500 m² bebaute Fläche 
entsiegelt. 
Der Standort der Neuanpflanzung von Laubwald wurde außerhalb der Gemarkung der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn einvernehmlich von der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vor-pommern, dem 
Vorhabenträger, dessen Eigentümer und der Stadtverwaltung festgelegt.  
 
Die Realisierung der Aufforstungsmaßnahmen wird die Landesforstanstalt durch entsprechende 
Nebenbestimmungen in der Umwandlungsgenehmigung sicherstellen. Zusätzlich wird sich der 
Vorhabenträger in einem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Ostseebad Kühlungsborn gemäß § 11 
BauGB zur Durchführung der Aufforstungsmaßnahmen in einer noch fest-zulegenden Frist verpflichten. 
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Der Antragsteller wird zum Ausgleich der nachteiligen Folgen der Umwandlung verpflichtet. Insbesondere 
kann ihm aufgegeben werden: 
„Die Aufforstung und Pflege einer anderen Fläche, die nicht Wald ist und die der umgewandelten Fläche 
nach Größe, Lage, Beschaffenheit und künftiger Funktion gleichwertig werden kann (Ersatzaufforstung).“  
Für die Realisierung der Ersatzaufforstung fallen nachfolgend aufgeführte Herstellungs- und 
Pflegekosten an. Die Kosten sind Nettosummen ohne Mehrwertsteuer. 
 
Leistung Menge Einheit Einzelpreis 

(Euro) 
Gesamtpreis 
(Euro) 

Herstellungskosten 
Anpflanzung Laubwald (Forstware) 
einschließlich Gestaltung Waldrand 
(Sträucher) 

5.000,00 m² 1,50 7.500,00 

Errichten v. Wildverbißschutzzäunen 300 lfm. 7,50 2.250,00 
Summe 9.750,00 

Fertigstellungspflege (EP für 2 Pflegegänge pro Jahr) 
Forstliche Kulturpflege 5.000,00 m² 0,20 1.000,00 

Summe 1.000,00 
Entwicklungspflege für zwei Jahre (EP für 2 Jahre mit 2 Pflegegängen pro Jahr) 
Forstliche Kulturpflege 5.000,00 m² 0,40 2.000,00 

Summe 2.000,00 
Gesamtsumme 12.750,00 

 
In der Planzeichnung sind Waldabstandslinien eingetragen. Die Ersatzaufforstung erfolgt am Gnitt-Barg 
auf Teilen des Flurstückes 376/1  der Flur 2, Gemarkung Kühlungsborn. Am Gnitt-Barg besitzt die Stadt 
Flächen, die für Sukzession und für neue Waldflächen gut geeignet sind.  
 
Der § 20 Landeswaldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG) bestimmt, dass zur 
Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen zu Wald 
ein Abstand von 30 m einzuhalten ist. 
Zahlreiche vorhandene Gebäude haben zum Wald einen geringeren Abstand und genießen 
diesbezüglich Bestandsschutz. Die Waldgrenze im Norden des Plangeltungsbereiches verläuft auf der 
Nordseite der Straße „Ostseeallee“. Die Waldgrenze im Süden ist die Südgrenze des 
Plangeltungsbereiches. 
Der Waldabstand betrug in der Ursprungsfassung und in der Fassung der 1. Satzungsänderung gemäß 
Waldabstandserlass bisher 50, jetzt nach neuem Erlass 30 m. 
 
Alle bisherigen B-Plan-Fassungen und Hochbaulösungen für das neue Hotel in der Ostseeallee Nr. 21 
gingen davon aus, dass zwischen der Waldkante des Stadtwaldes und den überirdischen Bauwerken des 
neuen Hotels ein Mindestabstand von 25 m als Sonderregelung zum allgemein gültigen 30m-
Waldabstand eingehalten wird. Die Tiefgarage hingegen darf im Waldabstand errichtet werden. Sie muss 
jedoch die Waldkante beachten und darf das Wurzelwerk der Randbäume nicht schädigen. Die 
Forstbehörde hat mehrfach darauf hingewiesen, dass bei der Bauausführung der Tiefgarage garantiert 
werden muss, dass durch die Wasserabsenkung die angrenzenden Waldbestände nicht geschädigt 
werden. Das abgepumpte Wasser muss in den Wald geleitet werden. 
In der Planzeichnung zur 3. Änderung sind die Baugrenzen so gelegt, dass die in § 20 Landeswaldgesetz 
und § 1 Waldabstandsverordnung vom 20. 04. 2005 geforderten  30 m zwischen Hochbauten und 
Waldkante eingehalten sind. 
Zwischen Waldkante und Sondergebietsfläche ist ein 5 m breiter Grünflächenstreifen fest-gesetzt. Damit 
hat die Grünfläche eine Gesamtgröße von 3.760 m², davon sind 3.330 m² gewandelte Waldfläche.  
Die Baugrenzen auf der Baugebietsfläche sind zur Grünfläche hin 3 m entfernt, so kann die 
Feuerwehrumfahrt auf der Baugebietsfläche angelegt werden. Auf der Grünfläche wäre das auch nicht 
zulässig.  
Auf der Sondergebietsfläche sind für das Hotel und zur Realisierung der Tiefgarage Baumfällungen 
unvermeidbar. Mit dem Bauantrag ist nachzuweisen, wo die Ersatzpflanzungen erfolgen. Die 
Festsetzungen zu Ersatzpflanzungen aus den bisherigen Fassungen gelten auch in der  Fassung der 3. 
Änderung weiterhin.  
 
Mit der Eröffnung des Kurhauses im Jahr 1907 wurde das heutige Waldstück als Hotelpark genutzt. 
Dieser Hotelpark soll wieder entstehen. Dabei gelten folgende Gestaltungsgrundsätze: 
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- Bewahrung der ehemaligen u-förmigen Waldkante um den Hotelpark. 
- Orientierung an der historischen Raumstruktur. 
- Schutz und Erhaltung ausgewählter standortgerechter und raumwirksamer bzw. zu 
  entwickelnder Bäume. 
- Freiflächengestaltung unter weitgehender Berücksichtigung des vorhandenen Geländereliefs. 
- Bei Neupflanzungen Verwendung standortgerechter und heimischer Arten. 
- Ungebundene bzw. wassergebundene Wegebefestigung. 
- Einfriedung in maximaler Höhe lt. Gestaltungssatzung von 1,8 m mit Einbindung in die neue 
  Waldkante.  
 
Das Forstamt Bad Doberan hat in der Stellungnahme vom 27. 02. 2009 folgende Hinweise gegeben: 
„Der jetzige Zustand des zum Wald gewordenen, ehemaligen Parks ist nicht durch nachlässige 
Forstwirtschaft entstanden. Vielmehr haben wir es mit den Folgen der unterlassenen Parkpflege, in 
Kombination mit alter Bebauung zu tun. Als Folge der unterlassenen Parkpflege ist eine 
Waldumwandlung notwendig, damit an dieser Stelle wieder ein Park entstehen kann. 
Zukünftig hat der Flächeneigentümer des geplanten Hotelparks dafür Sorge zu tragen, dass der einmal 
hergestellte Parkcharakter dauerhaft durch entsprechende Pflegemaßnahmen erhalten bleibt. Bei wieder 
Umschlagen des Charakters in Richtung Wald, würde ein erneutes Umwandlungsverfahren notwendig 
werden, um wiederholt einen Park entstehen zu lassen.“ 
 
Grundsätzlich kann der vorliegenden Planung aus Sicht der UNB zugestimmt werden. Folgende 
Hinweise und Anregungen sind gemäß Schreiben vom 12. 02. 2009 zu beachten: 
„Da hier eine Waldumwandlung geplant ist, fallen dann alle Einzelbäume mit einem Stamm-umfang von 
mehr als 100 cm unter den Schutz des § 26 a Landesnaturschutzgesetz M-V. Gemäß § 26 a Abs. 2 ist 
die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
erheblichen Beeinträchtigung führen können verboten. Die DIN 18920 zum Schutz von Bäumen ist 
während der Baumaßnahmen, insbesondere bei einer Wasserabsenkung zur Errichtung der Tiefgarage 
strikt einzuhalten. 
Die Umsetzung des Parkkonzeptes ist mit der UNB vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. Die Planung 
neuer Wege im Park hat so zu erfolgen, dass der Wurzelschutz vorhandener Groß-bäume gewährleistet 
werden kann.“ 
 
Das Hotelpark-Konzept sieht die vollständige Entsiegelung der bestehenden baulichen Anlagen (ca. 500 
m²) vor. 
Dadurch kann der Eingriff in Natur und Landschaft im ehemaligen Waldabschnitt als ausgeglichen gelten. 
Die Zuordnung des Hotelparks an das Kurhaus ist ein historisch begründeter Einzelfall.  
 
Der B-Plan kann nur die städtebauliche Ordnung festsetzen. Das erfolgt durch zeichnerische 
Festsetzungen: über- und unterirdische Baugrenzen, Einfahrtsbereich zur Tiefgarage sowie durch 
textliche Festsetzungen: Höhen in Abhängigkeit von der Anzahl der Vollgeschosse, Zulässigkeit von 
Türmen und Gebäude-/Tiefgarage-Sockel und von Abmessungen zum Vordach. 
Bei der architektonischen Gestaltung ist die Gestaltungssatzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn zu 
beachten. Abweichungen, z,. B.: zur Gebäudelänge [§ 4 (1)  und (2)], zur Veranda [§ 5 (3)], zur Dachform 
[§ 7 (1)], zu Balkonen [§ 13 (1)], zu Werbeanlagen [§ 16 (4)] sind im Bauantrag zu begründen.  
 
Auf dem Hotelgrundstück sind auch gastronomische Einrichtungen allgemein zulässig. Die mit vier 
Großbäumen bestandene Freifläche an der Ostseeallee bietet sich für eine vom Hotel betriebene 
gastronomische Einrichtung (Biergarten) an. 
Zur Bewirtschaftung kann ein pavillonartiges Gebäude erforderlich werden. Dafür ist ein separates 
Baufenster vorgesehen. Außerdem ist textlich festgesetzt: 
„Im Baufeld Nr. 7 ist zur Bewirtschaftung einer hotelbetriebenen gastronomischen Einrichtung ein 
eingeschossiges Gebäude mit einer Grundfläche von 25 m² ausnahmsweise zulässig, wenn das 
Gebäude die zu erhaltenden Bäume nicht beeinträchtigt.“ 
Die ausnahmsweise Zulässigkeit sichert der Stadt den Einfluss auf Standort und Gestaltung des kleinen 
Gebäude. 
 
Zum 2. Änderungsziel: 

„Anpassung an die Landesbauordnung (LBauO M-V) in Bezug auf Vollgeschosse und/oder 
Gebäudeoberkanten.“ 
 
Der Bebauungsplan ist die Grundlage zur Beurteilung von Voranfragen und Bauanträgen. 
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Es ist von großem Vorteil, wenn die aktuell gültigen Bestimmungen des Bauordnungsrechts gelten. 
Die Ursprungs-Satzung und die Fassung der 1. Änderung haben die alte Landesbauordnung zur 
Grundlage, weil die Satzungen vor dem 01. 09. 2006 bekannt gemacht bzw. in Kraft gesetzt wurden. 
Für die 3. Änderung wird die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung des 
Gesetzes vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) maßgebend. 
Die neue LBauO M-V definiert die Geschosse neu. 
 
Nach § 87 Abs. 2 LBauO M-V gelten Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über 
die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte 
Höhe von mindestens 2,30 m haben, als Vollgeschosse.  
§ 87 Abs. 2 LBauO M-V stellt auf die Grundfläche des jeweiligen zu beurteilenden Geschosses ab, nicht 
mehr – wie früher – auf die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses. 
Als maßgebliche Grundfläche des Geschosses im Dach und des Staffelgeschosses ist die Fläche, die 
von ihm umbaut und überdacht ist, der Berechnung zu Grunde zu legen. Damit gehört eine nicht 
überdachte Freifläche über dem Dach des darunterliegenden Geschosses nicht zur Grundfläche des 
Staffelgeschosses. 
Bei Dachgeschossen und Staffelgeschossen mit einer lichten Höhe von 2,30 m über mindestens zwei 
Drittel ihrer Grundfläche handelt es sich daher um Vollgeschosse.  
 
Im Gebäudebestand des B-Planes Nr. 7 gibt es zahlreiche Gebäude, die 1 oder 2 Vollgeschosse im 
Sinne der LBauO M-V haben. Eine völlig neue Festlegung für alle Gebäude im Plangeltungsbereich 
ändert nichts an der gewollten städtebaulichen Ordnung. Daher werden die römischen Zahlen je 
Baufenster weiter verwendet. 
 
Die Festsetzungen zur Gebäudehöhe orientieren sich an den Vorgaben der Gestaltungssatzung der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn. Im § 4 Baukörper sind folgende Höhen vorgegeben: 
- Sockelgeschoss:  1,2 m 
- Traufhöhe bei zweigeschossigen Gebäuden: 7,0 m 
- Traufhöhe bei dreigeschossigen Gebäuden: 10,0 m 
- Für jedes weitere Geschoss: 2,8 m 
 

Die 3. Änderung der B-Plan-Satzung legt folgende Höhen fest: 
 

 Anzahl 
der Voll- 

geschosse 

Geschosshöhe  
in m 

Dach-
zuschlag 

in m 

Maximale  
Gebäudeoberkante 

in m 

Bisherige  
Höhe 
in m 

 I  6,0 + 1  7,0 - 

 II  8,8 + 7 15,8 16,0 

 III 11,6 + 7 18,6 19,0 

 IV 14,4 + 7 21,4 22,0 

 V 17,2 + 7 24,2 25,0 

 VI 20,0 + 7 27,0 - 
 
Eingeschossige Gebäude sind bis zu einer Gebäudehöhe (Oberkante) von 7 m zulässig, da es im 
Plangeltungsbereich in der Regel nur eingeschossige Anbauten an Hauptgebäuden gibt. 
Zweigeschossige Gebäude können sich zusammensetzen aus einem 6 m hohen Erdgeschoss mit Hotel-
Funktionsräumen, aus einem normal hohen Obergeschoss von 2,8 m und einem Dach mit max. 7 m 
Höhe. So ergibt sich die maximale Gesamthöhe bis First oder Gebäudeoberkante von 16 m. Für jedes 
weitere Vollgeschoss erhöht sich die Höhe um 2,8 m.  
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Zum 3. Änderungsziel: 

„Neufestsetzung bei den Grünflächen im Planbereich in Bezug auf Größe und Nutzung. 
Aussetzung zum Fortbestand eines Biotops.“ 
 
Die Größe und Nutzung aller Grünflächen wurde überprüft. Die Neufestsetzungen sind die 
Widerspiegelung der Tatbestände und sind im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutz-behörde 
erfolgt. 
 
Für die Gestaltung der Grünfläche Nr. 1 der Planzeichnung besteht ein Gestaltungsvorschlag zur 
Erhaltung von Grünflächen und der Einordnung von Kfz-Stellplätzen. Diese Zeichnung des 
Rahmenplaners ist die Grundlage für die zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung und 
Flächenermittlungen in der Begründung zur 3. B-Plan-Änderung. 
 
Zu allen bisherigen B-Plan-Fassungen war innerhalb der Grünfläche südlich von Hotel „Vier 
Jahreszeiten“ (ehemals „Meeresburg“) ein gesetzlich geschütztes Biotop dargestellt. Dieses Biotop – B-
Nr. 01700 – naturnahes Feldgehölz – ist nicht mehr vorhanden. Eine Streichung von der erfassten 
Biotope im Biotop-Atlas des Landkreises Bad Doberan ist nur durch die Oberste Naturschutzbehörde 
möglich. Das zu schützende Biotop ist durch bauliche Anlagen beseitigt worden. Hierzu besteht ein 
Klageverfahren. Das kann bis zur Entscheidung für oder gegen das Biotop bzw. Terrasse/Sauna noch 
lange dauern und das Verfahren zur 3. Änderung in ungerechtfertigter Weise verzögern. 
Daher ist der östliche Teil der bisherigen Grünfläche mit einer Größe von 690 m² aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen.  
 
Die Tabelle auf der folgenden Seite nennt die bisherigen Nutzungsfestsetzungen und die 
tatsächliche/künftige Nutzung. 
Die Grünflächen im Plangeltungsbereich sind um 3.024 m² reduziert. Als Ausgleich im Verhältnis 1:1 ist 
eine Fläche von ca. 3.000 m² am Gnitt-Barg als Sukzessionsfläche anzulegen und dauerhaft zu 
unterhalten. 
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Grünflächen-Übersicht: 
 
Grün-
fläche 

Nr. 

Standort  
Lage 

Größe 
bisher 

m² 

Größe 
künftig 

m² 
 

Bisherige / Künftige  
Festsetzungen zur Grünfläche 
 

 
1 

 
Südlich von  
- Ostseeallee 2 
  Villa Patricia 
- Ostseeallee 3 
  Hubertusburg 
 

 
1.606 

 
707 

 
Öffentlicher Park mit Erhaltungsgebot für 
Gehölze 
 
Westlicher Teil: 1.199 m² 
Gemeinschafts-Stellplatzanlage 
 
Nordöstlicher Teil: 180 m² 
Anpflanzgebot für Gehölze 
 
Südöstlicher Teil: 227m² 
Erhaltungsgebot für Gehölze 

 
2 

 
Südlich von 
- Ostseeallee 10 
  Meeresburg 
- Ostseeallee 11 
  Villa Konzertgarten 
 

 
1.190 

 
502 

 
Östlicher Teil: 688 m² 
Öffentlicher Park mit Biotop wegen laufendem 
Klageverfahren aus dem Geltungsbereich 
herausgenommen. 

Westlicher Teil: 502 m² 
bisher und künftig: private Hausgärten 
 

 
3 

 
Südlich von 
-  Ostseeallee 19 u. 20 
   Kindergarten 
 

 
1.824 

 
886 

 
Nördlicher Teil: 433 m² 
Fläche für Sport- und Spielanlagen 
 
Südliche Teile: 453 m² 
Erhaltungsgebot für Gehölze 
 

 
4 

 
Südlich von 
- Ostseeallee 32 

    Seepferdchen 
- Ostseeallee 33 
- Ostseeallee 34 
 

 
2.404 

 
1.715 

 
Öffentlicher Park mit Erhaltungsgebot für 
Gehölze 
 
Nördlicher Teil: 689 m² 
Gemeinschafts-Stellplatzanlage 

 
1 – 4 

 

  
7.024 

 
3.810 

 

 
5 
 

 
Südlich von Baufeld 7 
(Kurhaus) 

 
- 

 
3.760 

 
Bisher Waldfläche, durch Waldwandlung mit 
Ersatzaufforstung von 0,5 ha künftig 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Hotelpark“ 

 
1 - 5 

  
 

 
7.570 
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Zum 4. Änderungsziel: 

„Überprüfung der Lage und Leitungsrechte für Hauptleitungen der Erschließung entlang der 
Stadtwaldkante.“ 
 
In der rechtswirksamen Fassung der Planzeichnung vom 19. 01. 2006 sind Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte für folgende Hauptleitungen dargestellt: 
 
- Trinkwasserhochdruckleitung TWHL  300 AZ (Länge ca. 1.440 m) 
  Lage: zwischen Waldkante und Bebauung, quer unter den Kfz-Stellplatz-Flächen 
 
- Mitteldruckgasleitung MDGL 
  (Länge: westlicher Teil: ca. 210 m, östlicher Teil: ca. 800 m) 
  Lage: südlich der TWHL 
 
- 20 kV-Kabel zwischen Rathausweg und Damenbadsteig (Lände: ca. 250 m) 
 
 
Zu Trinkwasserhauptleitungen: 
Der Zweckverband KÜHLUNG Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Bad Doberan beabsichtigt zur 
Stabilisierung der Wasserversorgung die Erneuerung der alten im Plangeltungsbereich verlaufenden 
Trinkwasserleitungen. 
Vom WAG (Fachplanungsbüro Wasser- und Abwassertechnische Gesellschaft mbH Rostock) liegt eine 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung vom 03. 11. 2008 vor. Danach ist die Hauptversorgungsleitung fast 
30 Jahre alt. Die Instandhaltung auf der rückwärtigen Seite der Bebauung ist erheblich erschwert. Bei der 
Erweiterung der Hotelkapazitäten ist ein erhöhtes Gefahrenrisiko im Fall einer Leitungshavarie 
vorhanden. 
Bereits 2007 erfolgte eine Umverlegung eines Abschnittes der Trinkwasserhauptleitung in den 
Rathausweg (öffentliche Verkehrsfläche). Im Frühjahr 2009 soll die Umverlegung bzw. Neuverlegung der 
TWL DN 300 entlang der Hirschschneise erfolgen. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen 
Leitungsabschnitte erfolgt die Stillegung der alten Hauptleitung DN 300 AZ. Damit kann die Darstellung 
von Leitungsrechten für die alte Leitung in der Planzeichnung in voller Länge entfallen. Der 
Leitungsverlauf im öffentlichen Bereich des Rathausweges wird als „nachrichtliche Übernahme“ 
dargestellt, weil die Lage dieser Leitung für die Kurhaus-Neubebauung zu beachten ist.  
 
An der Ostseite des Reutersteiges verläuft ein Abschnitt der Trinkwasserhauptleitung. 
Nach den TWL DN 200 Darstellungen in der Planzeichnung befindet sie sich auf dem Privat-grundstück 
Flurstück 616/18. 
Der Zweckverband Kühlung hat am 12. 12. 2008 mitgeteilt, dass für die TWL DN 200 kein Leitungsrecht 
benötigt wird, da nach den Allgemeinen Versorgungsbedingungen Wasser  (AVB Wasser V) der 
Grundstückseigentümer die vorhandene Leitung dulden muss.  
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Zu Druckgasleitungen: 
 
„Die Stadtwerke Rostock AG, Hauptabteilung Gas, betreiben seit 1996 rückseitig zur Ostsee-allee eine 
Versorgungsleitung Gas DN 150 PE (PN 1). Seitens der Stadt Ostseebad Kühlungs-born als damalige 
Eigentümerin diverser rückwärtiger Flurstücke (beispielhaft genannt; Flur-stück 616/2) wurde diese 
Baumaßnahme genehmigt. Angeschlossen an diese Leitung ist eine Vielzahl von Hotels entlang der 
gesamte n Ostseeallee. 
 
Die im Betrieb befindliche Mitteldruckleitung DN 150 PE (PN 1) liegt innerhalb des Plan-
geltungsbereichs. Dies trifft insbesondere auf das Flurstück 616/14 und damit auf das konzep-tionelle 
Kurhaus-Hotel zu. Eine Realisierung des dargestellten Projektes einschließlich der Tiefgarage ist nur bei 
einer Umverlegung der Gasleitung DN 150 PE (PN 1) möglich. Unter der Voraussetzung einer 
behördlichen Genehmigung einer neuen Trasse sind die Kosten der Umverlegung durch den 
Verursacher zu tragen. 
 
1996 erfolgte der Bau der Mitteldruckleitung parallel zur Gas-Hochdruckleitung DN 200 Stahl (PN 4). 
Diese Stahlleitung DN 200 befand sich in einem Schutzstreifen. Zwischenzeitlich wurde diese 
Hochdruckleitung durch einen Neubau im Promenadenbereich ersetzt und ist außer Betrieb.  
 
Die Veränderung der Lage oder der Überdeckung der Gasleitungen ist ebenso wie eine Überbauung 
oder eine Überpflanzung mit Bäumen und großwüchsigen Büschen nicht statthaft. Der Mindestabstand 
von Baumpflanzungen zu Versorgungsleitungen beträgt 2,50 m. Bei Unterschreitung dieses Abstandes 
sind Schutzmaßnahmen durch den Pflanzenden in Abstimmung mit dem Leitungsbetreiber zu 
realisieren.“ 
Zuarbeit der Stadtwerke Rostock AG vom 03. 02. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Elektrokabelanlagen: 
 
Im Plangeltungsbereich verlaufen Mittelspannungskabel (MS-Kabel) mit 20 kV und 
Niederspannungskabel (NS-Kabel) mit 0,4 kV.  
Die MS-Kabel gelten als Hauptleitungen i.S. des Baurechts und erhalten üblicherweise auf privaten 
Grundstücken sog. Leitungsrechte. 
Bisher war ein ca. 250 m langer Abschnitt einer 20 kV-Leitung zwischen Rathausweg und 
Damenbadsteig dargestellt. 
Eon/e’dis hat am 23. 10. 2008 Bestandspläne zur Verfügung gestellt (Karte 3287-6005C12), aus denen 
zwei weitere MS-Kabel-Abschnitte in die Planzeichnung übernommen wurden: 
- 1. Abschnitt, ca. 110 m lang im Baufeld nr. 5, O-W-Richtung, 
- 1. Abschnitt, ca.   80 m lang im Baufeld Nr. 2, N-S-Richtung.  
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Zum 5. Änderungsziel: 

„Verschiebung von Baugrenzen bei den Gebäuden Ostseeallee Nr. 4, 6 und 19 gemäß 
vorliegender Anträge bzw. Anpassung an den Bestand.“ 
 
Inhalt und Auswirkungen der Veränderungen an Baugrenzen sind auf den nächsten drei Seiten 
dargestellt und erläutert. 
Die 3. B-Plan-Änderung setzt Baugrenzen für drei Objekte und das neue Kurhaus (siehe 1. 
Änderungsziel) fest.  
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VERÄNDERUNGEN AN BAUGRENZEN 
 
Objekt Nr. 1: Hotel „Strandperle“ 
 
Ostseeallee Nr. 4, Flurstück 47/2 der Flur 2 Gemarkung Kühlungsborn 
 
 
 
Eingeschossiger Anbau zur Erweiterung des Hotelrestaurants um ca. 30 Plätze 
 
Abmessungen lt. Lageplan 
Antrag auf Vorbescheid vom 15.07.2008 
Rahmenplanerische Zustimmung vom 15.07.2008 
Bauherr/Eigentümer: Rico Hellenbach, Kühlungsborn 
Architekt/Planer: Planungsgruppe Wöhlk, Kühlungsborn 
 
Für die Nordfassade der „Strandperle“ ist eine Baulinie (rot) festgesetzt. Der bestehende nördlich 
vorgesetzte Anbau stört das Straßenbild, weil er fast bis zur Straßenkante der Ostseeallee reicht und 
dadurch die städtebauliche Wirkung der Gebäudefronten mit der leichten Krümmung entlang der 
Ostseeallee beeinträchtigt. Daher hat dieser Vorbau keine Baugrenzen.  
Der geplante seitliche Anbau (auf dem Lageplan rot umrandet) erhält in der Planzeichnung Baugrenzen 
(blaue Linie), da eine positive rahmen-planerische Stellungnahme vorliegt. 
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VERÄNDERUNGEN AN BAUGRENZEN 
 
Objekt Nr. 2: Hotel „Strandblick“ 
 
Ostseeallee Nr. 6, Flurstück 45 der Flur 2 Gemarkung Kühlungsborn 
 
 
 
Aufstockung des vorhandenen eingeschossigen Anbaus für eine Wellnessanlage 
 
Abmessungen lt. Lageplan (ca. 15 x 16 m) 
Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes vom 18.08.2008 
Beantragte Erhöhung um 2 Vollgeschosse von I auf III für den Anbau mit gestrichelter Umrandung. 
Im B-Plan ist jedoch die Festsetzung von „II“ ausreichend, da damit eine Gebäudehöhe von 16 m 
zulässig ist und Traufe bzw. First des Anbaus unter der Höhe von Traufe bzw. First des Haupthauses 
bleiben müssen. 
Bauherr/Eigentümer:Gerhard Riebesell, Kühlungsborn 
Architekt/Planer: Architekturbüro Augustin & Partner, München 
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VERÄNDERUNGEN AN BAUGRENZEN 
 
Objekt Nr. 3: TSK-Mehrzweckgebäude  südlich des „Hauses des Gastes“ 
 
Ostseeallee Nr. 19, Flurstück 29 der Flur 2 Gemarkung Kühlungsborn 
 
 
 
Neubau anstelle älterer Nebengebäude 
 
Das Mehrzweckgebäude ist größer als das bisher festgesetzte Baufenster. Die Baugrenzen werden 
daher nach Süden verschoben. 
Auf der südlich an das Mehrzweckgebäude angrenzenden Gemeinbedarfsfläche und auf der Grünfläche 
sind Kfz-Stellplätze entstanden. Im B-Plan ist dort jetzt eine Gemeinschafts-Stellplatzanlage festgesetzt. 
Die Gemeinbedarfsfläche ist gegenüber der rechtswirksamen Fassung um 348 m² kleiner, die Grünfläche 
am Kindergarten von 1.824 m² auf 886 m² reduziert. 
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Zum 6. Änderungsziel: 

„Neufestsetzung zum § 22 BauGB-Satzung zur Fremdenverkehrsfunktion“ 
 
Für die Grundstücke im Geltungsbereich der Satzung unterliegen die 
Begründung oder Teilung von 
 
1. Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigentumsgesetzes), 
2. Wohnungs- oder Teilerbbaurechten (§ 30 des Wohnungseigentumsgesetzes), 
3. Dauerwohnrechten oder Dauernutzungsrechten (§ 31 des Wohnungseigentumsgesetzes), 
 
dem Genehmigungsvorbehalt nach § 22 des Baugesetzbuches. 
 
 
Der Geltungsbereich umfasst die nachfolgenden Flurstücke: 
 
49/2, 49/3, 48/1, 48/2, 34/17 teilw., 47/2, 47/1, 46, 45, 44/1, 43/1, 42/2, 
41/1, 41/2, 34/21, 34/26 teilw., 40/4, 40/3, 40/2, 34/22, 34/25 teilw., 
39/3, 39/4, 34/20, 34/19, 34/16 teilw., 38/1,38/2, 37, 36/1, 35/4, 35/2, 
35/3, 33 teilw., 32/1, 32/2, 616/11 teilw., 31/2, 31/1, 30, 29, 28, 616/7, 
27, 26/1, 616/14 teilw., 25/1, 25/2, 616/13, 24/1, 23/1, 22/2, 22/3, 21, 20, 
616/17, 19, 18, 17/1, 16/3, 16/1, 15/1, 616/9, 14, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 
13/6, 12, 11/3, 11/2, 11/1, 10/6, 10/3, 10/4, 10/5, 9/2, 9/3, 8/2, 8/3, 7/1 
und 616/18 der Flur 2 der Gemarkung Kühlungsborn. 
 
Der § 22 BauGB gilt im gesamten Planbereich, daher ist die Grenzsignatur direkt an der Außengrenze 
des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes dargestellt. 
 
Hotels und Pensionen bestimmen den Charakter des Sondergebietes an der Ostseeallee in 
Kühlungsborn. Versuche zur Umwandlung von Hotels und Pensionen in Ferienwohnungen und 
Dauerwohnungen sollen unterbunden werden, daher die Einschränkung bei Zulässigkeit der Nutzung. In 
Zimmern und Appartements der Hotels und Pensionen sind Kochgelegenheiten künftig gemäß der 
textlichen Festsetzung in der B-Plan-Satzung nicht mehr möglich.
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Zum 7. Änderungsziel: 

„Ermittlung von Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Umwelt sowie in 
Waldflächen.“ 
 
Der Bau von Kfz-Stellplätzen auf Grünflächen stellt Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft dar. 
Offensichtlich waren die Eingriffe nicht vermeidbar. Sie müssen ausgeglichen werden. 
Das erfolgt durch die Neuanlage einer Sukzessionsfläche im Verhältnis 1 : 1. Am Gnitt-Barg stehen 
Flächen sowohl für die Neuanlage von Wald, wie auch für weitere Sukzessionsflächen zur Verfügung. 
Das Flurstück Nr. 376/1 der Flur 2 Gemarkung Kühlungsborn ist städtisches Eigentum.  
 
 
 
Zum 8. Änderungsziel: 

„Neuordnung der Verkehrsflächen am Rathausweg.“ 
 
Mit der 3. B-Plan-Änderung werden die Verkehrsflächen am Rathausweg so dargestellt, wie sie derzeit 
vorhanden sind. 
Die Kfz-Parkplätze sind im Zusammenhang mit dem Kindergarten-Neubau nicht auf der Westseite, 
sondern auf der Ostseite der Stichstraße entstanden.  
 
Bisher ragte die Südspitze der Verkehrsfläche in die Waldfläche hinein. Künftig wird die tatsächliche 
Waldgrenze beachtet und die Verkehrsfläche verkleinert dargestellt. Die Verkehrsfläche endet an der 
Waldgrenze. Der Verlauf der Waldgrenze wurde am 19. 11. 2008 einvernehmlich ermittelt. 
 
Der Teil des Rathausweges, der sich im Plangeltungsbereich befindet, ist als Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung Mischverkehrsfläche (V) und öffentliche Parkfläche (P) festgesetzt.  
An der Westseite des Rathausweges soll die Tiefgarage des Hotels die Einfahrt erhalten. Im B-Plan ist 
ein Bereich für Ein- und Ausfahrt vorgegeben. 
Der Kindergarten liegt mit seinem Gebäude und den Spielflächen der Hoteltiefgarageneinfahrt 
gegenüber. 
Die Einfahrt ist baulich so zu gestalten, dass keine Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm entstehen.  
 
Teil B der Satzung enthält weiterhin die Festsetzung zum Immissionsschutz, die für den gesamten 
Geltungsbereich des B-Planes gilt: 
„Zulässig sind nur Einrichtungen und Anlagen, bei denen gewährleistet ist, dass an den 
Baufeldaußengrenzen – ohne Berücksichtigung einwirkender Fremdgeräusche – nach der TA Lärm 
Beurteilungspegel von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) nicht überschritten werden.“
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3. Flächenübersicht: 
 
Gegenüber der rechtswirksamen B-Plan-Satzung ist der Plangeltungsbereich der 3. Änderung um 2.315 
m² größer, hervorgerufen durch die ergänzende Hotelparkfläche und die herausgenommene Biotop-
Grünfläche. 
 

Baufeld-
Nr. 

Sondergebiets- 
fläche in m² 

Grünfläche 
in m² 

 

Gemein-
bedarfs-
fläche 
in m² 

gesamt m² 
 

 
1 
 

 
18.144 

 
Nr. 1: 

Anpflanzg.:    480 
Erhaltungsg.: 227 
 

 
- 

 
18.851 

 
2 
 

 
25.842 

 
Nr. 2: 502 

 

 
- 

 
26.344 

 
3 
 

 
14.542 

 
Nr. 3: 

Sport+Spiel:  433 
Erhaltungsg.: 453 
 

 
1.593 

 
17.021 

 
4 
 

 
9.721 

 
- 

 
- 

 
9.721 

 
5 
 

 
16.038 

 
- 

 
- 

 
16.038 

 
6 
 

 
21.948 

 
Nr. 4: 1.715 

 

 
- 

 
23.663 

 
7 
 

 
6.886 

 
Nr. 5: 3.760 

 

 
- 

 
10.646 

 
1 – 7 

 

 
113.121 

 
7.570 

 
 1.593 

 
122.284 

 

 
Mischverkehrs- und Fußweg-
Flächen: 
Reusenweg: 
Wiesenweg: 
Rathausweg: 
Parkplatz am Rathausweg: 
Fußweg am Rathausweg: 
Damenbadsteig: 
Herrenbadsteig: 

 

  

781
759

1.181
519
169
756
928

  
5.093 

 

 
Vom Geltungsbereich 
herausgenommene Fläche 
(Grünfläche im Baufeld 2) 
 

  
688

  

 

 
Geltungsbereich: 

    
127.377 
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4. Verfahren zur 3. Änderung: 
 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 wurde durch die Stadtvertreterver-sammlung 
am 30. 01. 1997 gefasst. 
Der Bebauungsplan wurde am 04. 11. 2004 als Satzung beschlossen. Die Satzung ist mit Ablauf des 23. 
12. 2004 in Kraft getreten.  
Die Stadtvertreterversammlung (SVV) hat am 03. 11. 2005 die 1. Änderung veranlasst und das 
Änderungsverfahren mit dem Satzungsbeschluss vom 15. 12. 2005 beendet. Die 1. Änderung betraf die 
Fremdenverkehrssatzung. Die 1. Satzungsänderung zum Bebauungsplan Nr. 7 ist mit Ablauf des 19. 01. 
2006 in Kraft getreten. 
Am 09. 02. 2006 hat die SVV den Beschluss zur 2. Änderung der Bebauungsplan-Satzung gefasst. Mit 
der 2. Änderung wurden folgende Planungsziele angestrebt: 
- Festlegung von Baugrenzen am Kurhaus gemäß Bauantrag 
- Untersagung von Kochgelegenheiten in Fremdenverkehrsgebieten 
- Reduzierung der Verkehrsfläche am Rathausweg 
Das 2. Änderungsverfahren wurde nicht zu Ende geführt, weil weitere Änderungsziele hinzugekommen 
sind, hierzu liegen Einzelbeschlüsse und der Änderungsbeschluss der SVV als Sammelbeschluss aller 
Änderungsziele vom 15. 01. 2009 vor. 
 
Mit der 3. Änderung der B-Plan-Satzung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Daher wird 
das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB angewendet. Von einer Umweltprüfung, von einem 
Umweltbericht sowie von der zusammenfassenden Erklärung zu den Umweltbelangen wird abgesehen. 
Zur 3. Änderung wurde die Öffentlichkeit frühzeitig am 02.02.2009 unterrichtet. Die öffentliche Auslegung 
fand im Zeitraum vom 03.02.2009 bis zum 05.03.2009 statt. Den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Die Anregungen aus den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und Bürgern wurden geprüft. 
Der kombinierte Abwägungs- und Satzungsbeschluss wurde am 30. 04. 2009 durch die 
Stadtvertreterversammlung gefasst.  
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Planung neues Kurhaus, Vorhabenbeschreibung 
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Planung neues Kurhaus, Perspektivische Darstellung (18.12.2008) 
 
Gestaltungs- und Kubatur-Vorschlag 
 

 
 
Ansprechpartner/Entwurfsplanung: 
 
Bauherrenvertreter: 
bau wo Grundstücks AG 
Niederlassung Berlin 
Niederlassungsleiter Michael Bobber 
Caroline-von-Humboldt-Weg 22, 10117 Berlin 
Tel.: 030 / 616 74 180, Fax: 030 / 616 74 1822 
i.V.m. 
 
Betreiberkonzeption: 
hospitality concepts berlin gmbh (hcb) 
Prokurist Jan Sönnichsen 
Savignyplatz 9/10, 10623 Berlin 
Tel.: 030 / 34 34 740, Fax: 030 / 34 34 7410  
 
Architekten: 
MEDING PLAN + PROJEKT GmbH (MPP) 
Prokurist Harro Grimmer 
Sierichstraße 39, 22301 Hamburg 
Tel.: 040 / 450 307 28, Fax: 040 / 450 30 711 
 
Landschaftsarchitektur: 
Landschaftsarchitektur Dr. Ing. Jörn Wagner 
Herr Hannes Rother 
Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 18055 Rostock 
Tel. 0381 - 49 77 81, Fax: 0381 - 49 77 88
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Planung Hotelpark am Kurhaus, Gestaltungskonzept, o.M. 
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Baufeld Nr. 7, Flurstück 26/1 und 616/14 der Flur 2 Gemarkung Kühlungsborn 
Bestand: bauliche Anlagen, Wald, Gehölze 
M. 1: 1.000 
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Ersatzaufforstungsfläche (blaugrün) und Sukzessions-Ausgleichsfläche (gelbgrün)  
außerhalb des Plangeltungsbereiches, o.M. 
 
 

 
 
 
Beide Maßnahmen befinden sich auf städtischem Grundstück, das im Flächennutzungsplan als 
Maßnahme-Pool-Fläche dargestellt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


